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~nfragebeantwQrtung 

EifteAntrageder Abg. V 0 i t hof e' r und GenC?ssen befasste sich 

mit dem Schioksal des landwirtschaftlichen Gnlndbesitzes einer Frau, in 

St.Johann im Pongau, der zuerst ~on der deutsohen Weh~aoht und naoh.her von 
, , 

der amerikanisohen Besatzungsmacht als Schiessplatz benUtzt wurde. Da naoh ' 

dem. Abzug der Besatzungstruppen der frühere Zustand nicht wiederhergestellt 

wurde und .inhei t_ des Bundesheeres den Grund weiter als Schiessplatz ver­

wenden, habe si~h die Besitzerin um ,Vergütung der Schäden und Freigabe des 
, ~eländes bamUht. Die Abgeordneten riohteten an den Finanzminister die Frage, 

ob • Wie es in diesem Falle behauptet wurde - das »undesministerium für 
Finanzen die. Finanzlande'sdirektionen angowiesen habe, den Parteien die Akten­

einsicht in alte Vergütungsakten'zu verweigern. 
. 

BundesmiJU,s'ter für Finanze,n Dr. Ka. mit z hat diese Anfrago 

wieto~~t beantwortett 
Vom Bundesministerium für Finanzen ist keine generelle Woisung 

an die Finanzlandesdirektionen ergangen" die Einsichtnahme von Parteien 

in VergUtungsakten zu verweigern. Daher ist in dieser Hinsicht eine Mass­

nahme des Bund~sm1nisteriums für Finanzen entbehrlich. 

Dia UbarprüfUng des Falles Klausner hat ergeben, dass die Eiga~ 

tümel'in seinenei t die Zustimmung zur Vormietung ihrer Grundstücke an die, 

Besatzungsmacht erteilt hat und dass sie auch mit den von der Besatzungs­

maoht bezahlten PachtvergUtungen einverstand'en war, sodass eine zwangs­

weise In~8pruchna.hma in diesem Fa.ll nicht vorliegt. Nach Fr,eigabe' der 

Grundstücke durch die Besat~ungsma.cht hat die Finanzlandesdirektion Salsburg 
, , 

Erhebungen über Art und Umfang' der Schädondurchgeführt. Die Finanzlandos-

; direktion für Sal$burg wurde bereits angewies~n. die Verhandlungen mit dar 

Partei wegen Regelung ihres Entschidigungsanspruches aufzunehmen. 

Dia Fra.ge der Vergütung für die Inansprucbnahme der Gründe 

durch das Bundesheer fällt nioht in meine Zuständigkeit., 

-.-.-.-..... 
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